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28. Gesetz: Bauordnung für Wien; Änderung. 

28. 

Gesetz vom 22. Mai 1987, mit dem die Bau
ordnung für Wien geändert wird (Bauord

nungsnovelle 1987) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Die Bauordnung für Wien, LGBI. für Wien 
Nr. 11/1930, in der Fassung der Gesetze LGBI. für 
Wien Nr. 12/1930, GB!. der Stadt Wien Nr. 11 
1935 und 33/1936, LGBI. für Wien Nr. li/1947, 
45/1949, 16/1955, 28/1956, 14/1958, 31/1960, 
16/1961, 3/1964, 10/1964, 9/1967, 13/1968, 6/ 
1970, 15/1970, 25/1971, 16/1972, 28/1974, 18/ 
1976, 1111981, 30/1984 und 19/1986 sowie der 
Kundmachungen LGBI. für Wien Nr. 7/1960, 13/ 
1985, 111986 und 1211986 wird wie folgt geändert: 

Artikel 1 

1. § 6 Abs. 17 hat zu lauten: 

„(17) Ein Aufenthaltsraum in einer Schutzzone, 
der bisher als Wohnung oder Teil einer Wohnung 
verwendet wurde, darf weiterhin nur als Wohnung 
oder Teil einer Wohnung verwendet werden. Ein 
Aufenthaltsraum wird auch dann als Wohnung 
oder Teil einer Wohnung verwendet, wenn in ihm 
auch Tätigkeiten ausgeübt werden, die zwar nicht 
unmittelbar Wohnzwecken dienen, jedoch übli
cherweise in Wohnungen ausgeübt werden. In 
Gebäuden, in denen das Flächenausmaß für Woh
nungen das für Büro- oder Geschäftsräume über
wiegt, ist der Ausbau von Dachgeschossen nur für 
Wohnungen, Hauswaschkuchen und die dazuge
hörigen Nebenräume sowie für Triebwerksräume 
zulässig." 

2. § 63 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Dem Ansuchen um Baubewilligung hat der 
Bauwerber anzuschließen: 
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a) Baupläne in dreifacher Ausfertigung (§ 64), 
wovon zwei Ausfertigungen mit dem 
Bescheid zurückzustellen sind; 

b). eine Grundbuchsabschrift über die von der 
Bauführung betroffenen Grundstücke, die 
den Eigentümer (alle Miteigentümer}, die 
öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, die 
Dienstbarkeiten und die Reallasten auszuwei
sen hat; 

c) die Zustimmung des Eigentümers (aller Mit
eigentümer), wenn der Bauwerber nicht 
selbst Eigentümer oder nur Miteigentümer 
der Liegenschaft ist. Im Falle des Wohnungs
eigentums ist die Zustimmung aller Miteigen
tümer nicht erforderlich, wenn das Bauvorha
ben nicht von Einfluß auf die statischen Ver
hältnisse des Hauses oder der baulichen 
Anlage ist, oder wenn das Bauvorhaben 
weder eine Änderung der äußeren Gestaltung 
des Gebäudes oder der baulichen Anlage 
bewirkt noch gemeinsame Teile des Hauses, 
der baulichen Anlage oder der Liegenschaft 
in Anspruch nimmt noch die Umwidmung 
von Wohnungen auf Arbeitsräume, Büro
räume, Verkaufsräume, Versammlungs
räume, Gaststätten und Räume mit ähnlicher 
Funktion sowie Lagerräume betrifft; 

d) die Bekanntgabe der Bebauungsbestimmun
gen bei Bauführungen, für die eine Bekannt
gabe der Bebauungsbestimmungen erforder
lich ist (§ 9 Abs. 1 lit. a)." 

Artikel II 

1. § 69 samt Überschrift hat zu lauten: 

„Unwesentliche Abweichungen von Bebauungsvor
schriften 

§ 69. (1) In sachlich gerechtfertigten Ausnahme
fällen sind für das einzelne Bauvorhaben folgende 
Abweichungen von Bebauungsvorschriften zu 
bewilligen, wenn der Umfang einer unwesentlichen 
Abänderung oder Ergänzung des Flächenwid
mungsplanes beziehungsweise des Bebauungsplanes 
(§ 1) nicht überschritten wird, öffentliche Rücksich
ten nicht entgegenstehen oder öffentliche Interes
sen für die Abweichungen sprechen und die 
Bebaubarkeit der Nachbargrundflächen ohne nach
gewiesene Zustimmung des Nachbarn nicht ver
mindert wird: 

a) Abweichungen von den festgesetzten Flucht
linien oder Höhenlagen für jede Art von Bau
lichkeiten, von Baulinien jedoch nur für den 
nach § 70 bewilligten Baubestand; 

b) gänzliches oder teilweises Abweichen von 
den Baufluchtlinien zum Zwecke der Erhal
tung schützenswerten Baumbestandes in allen 
Bauweisen für jede Art von Baulichkeiten, 
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